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Zunächst nichts. Vermögen wird nicht berücksichtigt. Arbeitslosengeld ist im

Gegensatz zu Arbeitslosengeld II eine reine Risikoversicherung. Sie funktioniert

ähnlich wie zum Beispiel eine Kfz-Versicherung. Sie zahlen

Versicherungsbeiträge und wenn der Schaden eintritt, zahlt die Versicherung.

Weitere Informationen Hnden Sie im Merkblatt für Arbeitslose

(

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/Merkblatt-

fuer-Arbeitslose_ba015368.pdf )

.

Einkommen und Vermögen

Informieren Sie sich, wie sich Einkommen und Vermögen auf Ihr
Arbeitslosengeld auswirken.

Was passiert mit eigenem Vermögen? !
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